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ECTS 
 
Das ECTS ist ein studierendenorientiertes System zur Akkumulierung und Übertragung von 
Studienleistungen, das auf der Transparenz von Lernergebnissen und Lernprozessen basiert. Es 
dient dazu, die Planung, Vermittlung/Bereitstellung, Evaluation, Anerkennung/Anrechnung und 
Validierung von Qualifikationen bzw. Lerneinheiten sowie die Mobilität der Studierenden zu 
erleichtern. Das ECTS wird überall in der formalen Hochschulbildung genutzt, kann aber auch auf 
andere Aktivitäten des lebenslangen Lernens angewandt werden. 
 
ECTS-Credits  
 
Die ECTS-Credits beruhen auf dem Arbeitsaufwand (in D wird hier Arbeitsaufwand vorgezogen / 
in Österreich eher Arbeitspensum) der Studierenden, der erforderlich ist, die erwarteten 
Lernergebnisse zu erreichen. Die Lernergebnisse beschreiben, was die Lernenden nach dem 
erfolgreichen Abschluss eines Lernprozesses wissen, verstehen bzw. können sollten; sie beziehen 
sich auf Deskriptoren für die Referenzniveaus in nationalen und europäischen 
Qualifikationsrahmen.  
 
Der Arbeitsaufwand gibt die Zeit an, die Lernende typischerweise für sämtliche Lernaktivitäten 
(beispielsweise Vorlesungen, Seminare, Projekte, praktische Arbeit, Selbststudium und Prüfungen) 
aufwenden müssen, um die erwarteten Lernergebnisse zu erzielen.  
 
60 ECTS-Credits werden für den Arbeitsaufwand eines Jahres formalen Vollzeitlernens 
(akademisches Jahr) der zugehörigen Lernergebnisse vergeben. Meistens beträgt der 
Arbeitsaufwand der Studierenden in einem akademischen Jahr 1 500 bis 1 800 Stunden, so dass ein 
Credit 25 bis 30 Arbeitsstunden entspricht.  
 
Verwendung von ECTS-Credits 
 
ECTS-Credits werden sowohl für den gesamte Qualifikationserwerb bzw. einen Studiengang als 
auch für einzelne Lernkomponenten vergeben (beispielsweise Module, Lehrveranstaltungen, 
Dissertation, Praktika und Laborarbeit). Die Anzahl der Credits jeder Komponente bezieht sich auf 
den Arbeitsaufwand, den Studierende in einem formalen Lernkontext aufwenden müssen, um die 
Lernergebnisse zu erreichen.  
 
Die ECTS-Credits werden den einzelnen (Vollzeit- oder Teilzeit-) Studierenden gewährt, die die für 
einen formalen Studiengang oder eine einzelne Lernkomponente vorgeschriebenen Lernaktivitäten 
abgeschlossen haben und deren erreichte Lernergebnisse positiv bewertet wurden. Zum Erwerb von 
Qualifikationen können Credits in der Form akkumuliert werden, die von der Einrichtung festgelegt 
wird, die den akademischen Grad verleiht. Wenn Studierende Lernergebnisse in einem anderen 
Lernkontext oder Zeitrahmen (formal, nicht formal oder informell) erzielt haben, können die 
zugehörigen Credits nach einer erfolgreichen Überprüfung oder Validierung dieser Lernergebnisse 
vergeben, anerkannt und angerechnet werden.  
 



Für einen bestimmten Studiengang vergebene Credits können auf einen anderen Studiengang 
übertragen werden, der von derselben oder einer anderen Hochschule angeboten wird. Diese 
Übertragung ist nur möglich, wenn die Einrichtung, die den akademischen Grad verleiht, die 
Credits und die zugehörigen Lernergebnisse anerkennt. Partnerhochschulen sollten sich im Voraus 
über die Anerkennung von Studienzeiten im Ausland einigen. 
 
Übertragung und Akkumulierung von Credits werden durch die Verwendung der zentralen ECTS-
Dokumente (Informationspaket/Studienführer/Lehrveranstaltungsverzeichnis, Antragsformular für 
Studierende, Studienvertrag und Datenabschrift) sowie des Diplomzusatzes erleichtert. 
 
 


